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Modelle zur Verwirklichung des Unrechtstatbestands 
 

 

 

 

1. Vollendetes Begehungs-Erfolgsdelikt (z. B. §§ 212, 222) 
 

 

Kausalität 

             Handlung  →  Erfolg 

 

 

 

Zurechnung 

missbilligte Risikoschaffung  →  Realisierung des Risikos 
      (= missbilligte Schaffung einer Schädigungsmöglichkeit)                 (= Realisierung der Schädigungsmöglichkeit) 

       bei gegebener Sonderverantwortlichkeit 
 

 

 

 

 

2. Vollendetes begehungsgleiches Unterlassungs-Erfolgsdelikt (z.B. §§ 212, 13; 222, 13) 
 

 

               Quasikausalität 

Unterlassung  →  Erfolg 

 

 

 

Zurechnung 

missbilligte Risikonichtabwendung  →  Realisierung des Risikos 
(= missbilligte Nichtabwendung einer Schädigungsmöglichkeit)              (= Realisierung der Schädigungsmöglichkeit) 

   bei gegebener Sonderverantwortlichkeit 
 

 

 

 

 

3. Gemeinsames Modell für Begehen und begehungsgleiches Unterlassen 
 

 

Zurechnung 

Vermeidenmüssen eines Risikos →  Realisierung des Risikos 
(= Vermeidenmüssen einer Schädigungsmöglichkeit)           (= Realisierung der Schädigungsmöglichkeit) 

bei gegebener Sonderverantwortlichkeit 


